
Die kacholihen Grundſahe in der Schulfrage
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Schnleampf in Deutſchland, der in dieſen Tagen wieder heftig ent⸗

brannt iſt, tobt nicht erſt ſeit der Revolution von 1918. Er iſt ein Stück

aus dem gewaltigen Ringen, das namentlich ſeit dem Beginn der Neuzeit

zwiſchen dem modernen Staat und den Religionsgemeinſchaften, ſowie zwi⸗

ſchen der Freiheit der Einzelmenſchen und der Staatsallmacht ſich entſponnen

hat. Solche Auseinanderſetzungen, die an die tiefſten Wurzeln des menſch⸗

lichen Daſeins rühren, müſſen naturnotwendig zu heftigen Kämpfen führen.

Es kann nach ſolchem Streite nur Friede werden, wenn man allerſeits die

Fragen aus dem Rahmen der Tagespolitik herausnimmt, wenn man alle

Schlagwörter und alle Leidenſchaftlichkeit ausſchaltet, wenn man ferner von

der Oberfläche zum Grunde der Dinge vordringt und die Gegenſätze, ſoweit

das möglich iſt, auf ihre einfachſte Form bringt. Eine ſolche Darſtellung wird

aber auch klar zeigen, ob eine Löſung auf dem Boden der Verſtändigung oder,

wie man heute mit einem häßlichen Worte ſagt, des „Kompromiſſes“ möglich

iſt, oder ob man eine ganz andere Löſung wird ſuchen müſſen.

Es iſt von vornherein bedeutungsvoll, zu ſagen, daß wir in dem

Schul⸗

kampf nicht nur etwas Lebensfeindliches ſehen. Wenn der alte Satz, daß der

Kampf der Vater aller Dinge iſt, auch keineswegs in dieſer Allgemeinheit zu

Recht beſteht, ſo ſind wir doch der Meinung, daß gerade der Schulkampf uns

etwas außerordentlich Wertvolles bringen kann. Wir haben die Uberzeugung,

daß unſer ganzes Volksleben nur geſunden kann, wenn die gegenſeitige Ach⸗

tung, das gegenſeitige Vertrauen und die wechſelſeitige Liebe wachſen. Kommt

es zu einer gerechten Löſung der Schulfrage, ſo werden wir dieſem großen

Ziel ein ganz bedeutendes Stück näher ſein. Denn wie überall. iſt auch hier

die Gerechtigkeit das Fundament der Völker.

Von der Abgrenzung dieſer Rechte ſoll im Folgenden die Rede ſein. Wir

erwarten nicht, daß man in den andern Lagern unſre Anſicht einfach über⸗

nimmt, wir wollen ſie nur leidenſchaftslos auseinanderſetzen, um zu zeigen,

welche Anſprüche wir glauben machen zu müſſen. Wir hoffen, daß eine ſolche

Darſtellung des Problems einiges beitragen wird zu dem Frieden im Innern

unſres Volkes, der uns heute mehr not tut denn je.

1

Wer hat ein Recht auf die Erziehung der Kinder das iſt die Grundfrage.

Welche Ausdehnung hat dieſes Recht, wie wird es begrenzt

Bis in die Neuzeit hinein war es die Uberzeugung aller Völker, daß die

Eltern das erſte und urſprünglichſte Recht auf die Erziehung ihrer Kinder

hätten. Überlegungen ſo einleuchtender und einfacher Art führten zu dieſem

Ergebnis, daß man nur ſchwer einſieht, wie man ſich ihnen ernſtlich verſchließen

kann. Nur wenn man annimmt, daß der einzelne eine Ziffer iſt, ohne jedes

Eigenrecht, wenn man das Individuum auslöſcht, kommt man zu einer Auf⸗

faſſung, die die Erziehung ganz allein der Gemeinſchaft zuſpricht, die der

Familie höchſtens eine ökonomiſche Aufgabe zuerkennt.
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Es ſcheint uns noch immer einleuchtend zu ſein, daß die Familie vor der

Geſellſchaft da war, daß ſie alſo auch Rechte beſitzt, die ihr unabhängig von

aller Gemeinſchaft zukommen. Sie muß ihre weſentlichen Aufgaben erfüllen

können, ohne von der Geſellſchaft getragen zu ſein. Zu dieſen weſentlichen

Aufgaben gehört aber ſonder Zweifel die Erziehung des jungen Menſchen⸗

kindes, durch die überhaͤupt erſt die Bildung der größeren Gemeinſchaften

ermöglicht wurde.

Neuerdings hat Herr Dompropſt Prälat Dr. Mausbach der Frage des

Elternrechts eine eindringende Unterſuchung gewidmet (Feſtſchrift für Felix

Porſch 93 ff.).

Mit der ganzen älteren Philoſophie und Soziologie führt er für das Eltern⸗

eld:

*

recht folgende ſchlagende Gründe ins

Die Kinder ſind zunächſt gewiſſermaßen Eigentum der Eltern. Das Ur⸗

ſprungsverhältnis bedingt das ſtärkſte Beſitzrecht. Natürlich kann es ſich

gegenüber einem Menſchen, der ſelber Rechtsſubjekt iſt, nicht um ein Eigen⸗

tumsrecht im ſtrengen Wortſinn handeln. Jedoch bleibt ſo viel beſtehen, daß

die Eltern ihrerſeits über das Kind ſo weit verfügen können, als zu ſeiner

menſchenwürdigen Entwicklung notwendig iſt. Je mehr das Kind der ſorgenden.

pflegenden und anregenden Tätigkeit der Eltern entbehren kann, je ſelbſtändiger

es wird, um ſo mehr muß das Elternrecht zurücktreten.

Dann iſt das Kind in die innigſte Lebensgemeinſch

aft mit den Eltern, in

die Familie, hineingebaut. Aus der Familie empfängt es lange Zeit alle Kräfte

und alles Gute, es befruchtet und bereichert aber auch ſeinerſeits wieder die

Familie. Dieſe innige Lebensgemeinſchaft iſt nicht ein künſtliches Gebilde,

ſondern durchaus naturgewachſen. Den Eltern als den Hauptträgern der

Familiengemeinſchaft erwächſt daraus das Recht und die Pflicht, das Kind

zu einem möglichſt vollwertigen Familienglied zu machen. Das iſt aber nur

4

möglich auf dem Wege der Erziehung.

Dazu kommt endlich, daß die Natur die Eltern auch mit hervorragenden

Gaben ausgeſtattet hat, die eine gute Erziehung der Kinder gewährleiſten.

Der Schlachtruf einer modernen Jugend, die den Eltern die Befähigung zur

Erziehung abſprechen will, ändert nichts an der Tatſache, daß der Pflege⸗

und Hilfstrieb in den Eltern in ſehr ausgiebigem Maße vorhanden iſt. Das

wird auch von der neueren Soziologie durchaus anerkannt. Jene Triebe aber

ſind es, aus denen vor allem das erziehliche Tun wurzelhaft erwächſt.

Das ſo kurz gezeichnete, aus den natürlichen Gegebenheiten von Eltern und

Kindern erwachſene Elternrecht wird auch poſitiv feſtgelegt.

Die Kirche hat von jeher dieſes Recht geſchützt. Wer eine

kleine Auswahl

der hierhin gehörigen kirchlichen Erlaſſe wünſcht, der ſei auf die große Aus⸗

gabe des Codex iuris canonici von Kardinal Gaſparri verwieſen, der zu Can. 1113

und 1335 die notwendigſten Angaben bietet. Man erſieht daraus, wie

beſonders in den letzten Jahrhunderten die kirchliche Autorität ſich wieder

und wieder veranlaßt ſah, für das bedrohte Elternrecht einzutreten. Die

katholiſche Auffaſſung faßt Can. 1113 knapp und klar zuſammen: „Die Eltern

ſind aufs ſchwerſte verpflichtet, die Erziehung ihrer Kinder, die religiöſe wie

die ſittliche, die phyſiſche wie die bürgerliche, nach Kräften zu beſorgen und
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Allen modernen Beſtrebungen sum 10 hat auch die eutſche eichs⸗

verfaſſun In Artikel 120 dieſes Recht feierlich feſtgelegt: ie Erziehung
zur leiblichen, ſeeliſchen und geſellſchaftlichen Tüchtigkeit iſt oberſte
und natürliches echt der Eltern, ber deren Betätigung die ſtaatliche Gemein⸗

wacht.“
Es andelt hier ein Grund⸗ und Naturrecht. Würde mun Aus⸗

räumen oder ungerechtfertigterweiſe beſchränken, ſo wür  de mun den
Fundamenten unſrer geſamten Ordnung rütteln, un würe gewiß, daß 7.  ber
kurz oder lang das Gebäude zuſammenſtürzen můüß

Gleichwohl iſt dieſes natur— und gottgewollte Elternrecht keineswegs
unum  ränkt Es findet unächſt einmal ſeine Grenzen Im Kinde ſelber.
Das leibliche und geiſtige Wohl des Kindes iſt Norm und eſe aller elter⸗
lichen Gewalt. Sie hat nichts bon Selbſtſucht ſich Die Eltern gehören
nach unſrer Auffaſſung In keiner Weiſe In die Lebensform des Machtmenſchen,
wenn Wir einmal die vbvon Eduard Spranger aufgeſtellten Typen Grunde
legen, ſondern ganz und guar in die Form des ſozialen Menſchen, deſſen ganzes
Tun darauf gerichtet iſt, den andern, für den arbeitet, fördern und
gleich geſtalten, 10 ihn, wenn möglich iſt, ber le eigene Höhe hinaus⸗
zuführen. Die Erziehung hat die allmähliche Selbſtändigmachung des Zög⸗—
lings um Zwecke Daher ſie immer Im umgekehrten Verhältnis zum
innern Wachstum des Kindes und rliſcht mit ſeiner Verſelbſtändigung ganz

Dann findet das Elternrecht ſeine Grenze dem Gewiſſen des Kindes.
Das gilt nicht nuuL V dem Sinne, daß die Eltern ſelbſtverſtändlich dem Kinde
nichts offenbar Oſes befehlen können, auch nicht nunur ſo daß ſie in die Wahl
des Lebensberufs nicht zwingend eingreifen dürfen, nein, ſie müſſen auch die
Gewiſſensfreiheit des Kindes achten Würde das ind in einem Alter, in dem

ſich 2  ber Vorausſetzungen und Tragweite eines ſolchen Schrittes klar iſt,
nach reiflicher Überlegung ſich einer andern Religion als der von den Eltern
befolgten anſchließen ſo könnten die Eltern nicht daran hindern Wann
die notwendigen Vorausſetzungen für einen ſolchen Schritt gegeben ſind iſt
natürlich Im einzelnen Falle entſcheiden. Das eſe ber le religiöſe
Kindererziehung 9bo  — Juli 1921 ſetzt bekanntlich das vollendete vierzehnte
Jahr als das Alter der Religionsmündigkeit feſt ber bo  — Standpunkt des
Naturrechts iſt dieſe Norm weder nach Uunten noch nach oben als ſtarre
Grenze aufzufaſſen Bevor der Zeitpunkt der Religionsmündigkeit eingetreten
iſt, haben die Eltern das echt und die ihre KHinder In der Religion
8 erziehen, le ſie nach ihrer innerſten Uberzeugung als die richtige anerkennen.
Dann I das Kindesrecht ein. Das iſt auch die Auffaſſung des hl Thomas
von Aquin. Er fragt, ob man die Hinder der Juden oder der Ungläubigen
wider den Willen der Eltern taufen dürfe Abgeſehen bvon der Todesgefahr
des Hindes verneint dieſe Frage bedingungslos. Als Gründe
Einmal, eil In einem ſolchen Falle die neue Religion bei der anders ge⸗
Trteten Erziehung durch die Eltern doch wieder in Gefahr komme, dann aber
hauptſä

ich weil das ein Eingriff in das natürliche echt der Eltern wäre.  3

Die Frage, Oob für einen Katholiken ein ſolcher Religionswechſel ohne ſubjektive
ge  en kann, bleibt hier außer Betracht.
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Wenn ber das Kind anfange, den Gebrauch ſeines freien Willens zu haben,
beginne auch, ſein eigener Herr zu werden: „dann kann in Bezug auf
le Dinge, die das göttliche oder natürliche echt betreffen, für ſelber
ſorgen: dann iſt zum Glauben 8 bringen, nicht durch Zwang, ſondern
durch Überzeugung.“

Somit jetet die katholiſche Auffaſſung b0o  — Elternrecht ein wohlabgeſtimm⸗
tes Ganzes. Sie wahrt das echt des Kindes, ſoweit das Kind nur ähig iſt,
ſelber als Rechtsträger aufzutreten, ſie aber auch das Elternrecht egen⸗
7  ber dem ind in all den Dingen, die zum wahren Wohle des Kindes
erläßlich ſind. Sie iſt ebenſo weit entfernt von einer wächlichen Nachgiebig⸗
keit das ind wie ſie die Eltern Tyrannen 4*  ber das ihnen andbertraute
junge Menſchenweſen macht Sie gibt den Eltern Rechte aber dieſen Rechten
entſprechen Pflichten über deren rTfüllung einmal ſtrengſte Rechenſchaft He⸗
fordert wird.

Nun wã ſich die Familie ber die Großfamilie, die Sippe, das olk um
Staat Aus. Auch der 2  I  aat iſt natur⸗ und damit gottgewollt. Er Twächſt
Aus den tiefen Bedürfniſſen der enſchlichen Natur urch die naturgegebenen
Aufgaben des Staates werden un ebenſo verbindliche Pflichten auferlegt,
wie wir ſie be  Im Verhältnis von Eltern und ind kennen ernten. NV atho⸗
liken ſtehen auf dem Standpunkt, daß hier heißen muß, dem Staate geben,
was des Staates iſt, ſo gut, wie wir ott geben, WS Gottes iſt. Es
kommt nur alles darauf erkennen, welches die Aufgaben des Staates
ſind Stehen ſie einmal feſt ſo haben wir ſie 8 bejahen.

Was brachte die enſchen da  5  U, Gemeinſchaften und ſchließlich auch den
Staat bilden ? Alfred Vierkandt ſtellt In ſeiner Geſellſchaftslehre“
(Stuttgart das eſe auf, daß Gemeinſchaften entſtehen durch „ein
Unvermögen, eine Leiſtung ebenſogut oder überhaupt ausführen zu können“

281¹ Damit iſt umgekehrt geſagt, daß die Leiſtung des einzelnen, ſoweit
ſie ſelber überhaupt oder ebenſogut zuſtande bringen kann, auch von ihm
ſchaffen iſt. Vierkandt ſagt darüber 328) 99  m maßgebender Geſichts⸗

punkt dabei (bei den Aufgaben des Staates) iſt auch der, ob für die erwirk⸗
lichung des Einzelwerks das Eingreifen des Staates notwendig iſt, oder le
einzelnen Individuen oder auch die Geſellſchaft ſtark ſind entſprechend
dem atze daß innerhalb der Gemeinſchaft elnm ſolidariſches Verhältnis,

eine gegenſeitige nur eintritt, ſie notwendig iſt 7
leſe Überlegung bewahrt von vornherein bor Überſpannung der Staats⸗—

gewalt. Sie zieht wenigſtens theoretiſch eine ſcharfe Grenze.
Das Unvermögen, eine Leiſtung durch Einzelmenſchen oder Gruppen voll⸗—

bringen, kann nun eimn ehr vielgeſtaltiges ſein Es iſt zunächſt einmal ein wirk
licher Notſtand. Dieſer kann erwachſen Qus einem ungerechtfertigten Angriff

die individuellen Güter, namentlich be ſchwächeren Einzelweſen oder
Gruppen, le QAus ſich nicht ähig ſind ihre Rechte ſchützen Hier muß der
Staat eintreten. Er kann aber aber auch In dem Fehlen notwendiger Lebens—
bedingungen beſtehen ſo zwar, daß wieder dem einzelnen nicht möglich iſt,
II ſchaffen. eſe hbeiden Fülle können auch bei der Erziehung des

2—— 2, 10, VV vgl 3, 68,
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jungen Menſchenkindes vorkommen. Das ind hat ein echt auf eine Er⸗
ziehung, die ſein leibliches, geiſtiges und ſittliches Wohl nicht gefährdet. Be⸗
gehen die Eltern hier Ubergriffe, ſo hat der Staat einzugreifen, wenn nötig ſo
weit, daß den Eltern die Perſonenſorge völlig wirdꝰ (vgl.
B. G

ber auch wenn widerrechtlichen Übergriffe nicht vorliegen, kann die
menſchenwürdige Erziehung des Kindes gefährdet ſein durch das Fehlen der
Eltern, ſei daß ſie tot ſind, ſei E daß ſie durch irgend welche Umſtände
nicht imſtande ſind, ſich der Erziehung des Kindes 3u widmen. Auch ann
kann und muß, falls nicht anderweitig geſorgt iſt, der Staat eingreifen.

Allein mit dieſer Schutzaufgabe ſind le Ziele des Staates keineswegs EL·

füllt Der Staat, wie wir ihn auffaſſen iſt echts⸗ und Kulturſtaat. Das iſt
auch von den Päpſten wiederholt klar ausgeſprochen worden (vgl z. B Baur
und Rie Päpſtliche Enzykliken und ihre Stellung zur Politik, Freiburg
1923, 227 Der Staat ſoll wie Leo XIII ſagt, „dem enſchen geeignete
Hilfsmittel bieten, zur Vollkommenheit 3u gelangen“ (a Q. O.) Er iſt
nicht ſelber Träger der Kultur, iſt, wie HKe ſagen pflegt, 7„nicht Träger zeitloſer Werte“. „Er beſitzt“, wie Ma H ſagt (Fe  II
für F. Or 89) „zweifelsohne Ee  In Lehramt keine von ihm ſelbſt zu ver⸗
waltende Erziehungsweisheit.“ Er ſoll nur Miittel bereit ſtellen die Kultur—ͤ—

fördern. Er ſoll weiter allen enſchen ermöglichen, dieſen
Kulturgütern Anteil zu nehmen. Soweit zUur Erreichung dieſer lele Eingriffe
V le Freiheit des einzelnen oder der Gruppen notwendig ſind kann der
Staat ſie vornehmen.

Endlich hat der Staat das Recht alles das verlangen, Was erforderlich
iſt, damit ſeine Exiſtenz ſichert und ſeine weſentlichen Aufgaben erfüllen
kann. Er iſt eine vollkommene Geſellſchaft das will ſagen, iſt in ſich
abhängig von jeder andern irdiſchen Macht hat ſeine ganz beſtimmten Eigen⸗
ziele und kann alles das tun, WS Ar Erreichung dieſer lele nötig iſt

Aus dieſen Rechten folgt nun eine Reihe von Befugn  en für die
Erziehung.

Einmal muß der Staat überall da eingreifen, eine Erziehung angewandt
wird, die ſeine Lebensbelange verſtößt.

Ferneraber kann von allen Untertanen verlangen, daß ſie ſich das M x O ſt
maß vo Bildung aneignen, das notwendig iſt, damit der Staat in der
Kulturlage, in der ſich augenblicklich befindet, ſeine Aufgaben erfüllen kann.
Das Maß dieſer Bildung ändert ſich natürlich mit der Kulturhöhe. Man
wir Im einzelnen Fall über den erforderlichen Bildungsgrad recht geteilter
Meinung ſein können. öV  L  etzte Inſtanz In dieſen Dingen muß aber ſchließlich
der Staat ſelber ſein. Er hat le Bildungshöhe nach ſorgfültiger Prüfung
aller Umſtände feſtzuſetzen Dieſes Mindeſtmaß Bildung kann der Staat,
wenn nötig, erzwingen (Bildungszwanph).

Dann aber kann auch verlaͤngen, daß die zu ſeinem Beſtand notwendigen
Tugenden (Staatsbürgertugenden) genügend berückſichtigt werden. Das iſt
von erhöhter Bedeutung in einem Staate mit demokratiſcher Verfaſſung, da
in ihm le einzelnen Bürger auch In ſittlicher Hinſicht beſondere Anforde⸗
rungen geſtellt werden.
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. Wenn dieſe dem Staate notwendige Bildung und Erziehung in be⸗

ſtimmten Familien ni  cht geſichert wird, ſo kann der Staat die Eltern dieſer
Familien auch zwingen, die Kinder außerhalb der Familie erziehen 3u laſſen:

kann ſie zwingen, ihre Kinder i Schulen ſchicken (Schulzwan g)
Endlich kann der Staat als vollkommene Geſellſchaft auch von ſich aus

Schulen ri ten, den Bürgern die Erreichung notwendiger und 5.

nütz⸗
licher Bildung erleichtern, aber auch für die notwendigen Beamten
und ſonſtigen Organe heranzuſchulen.

Damit ſind die Rechte des Staates auf Erziehung und Ule er  OP
Sie erwachſen Aus den notwendigen und naturgegebenen Aufgaben, die dem
Staatsgebilde zukommen

Grenzen wWir ſie der größeren Klarheit halber noch egativ ab ſo iſt der
rundſa feſtzuhalten, daß auch der Erziehung die einzelnen alles das 3u
tun haben, WwS ſie Qus ſich heraus leiſten können Daran müßte der Staat
ſchon eigenſten Intereſſe feſthalten damit für die rfüllung ſeiner ſo
mannigfaltigen un ſchwierigen Aufgaben entlaſtet wird aber auch damit die
individuellen Kräfte der einzelnen Bürger nach Möglichkeit! Tätigkeit treten
Ein Organismus iſt ſo geſunder,1E vollkräftiger die einzelnen Zellen ihre
Aufgabe erfüllen.

Nun iſt mit dieſem rundſa er nicht vereinbar ein ſtaatliches chul⸗
monopol. Denn daß der Staat allein der Lage iſt Erziehungsein⸗
richtungen ſchaffen le ſeinen berechtigten Wünſchen Rechnung tragen, iſt
eine unbeweisbare Annahme Sowohl le Familie als auch manche frei He⸗
bildete Gruppe kann durchaus ene allen vernünftigen Staatsanſprüchen He⸗
nügende Erziehung und Bildung vermitteln Wenn mamn heute öfter das Ar⸗
gument braucht der Staat müſſe le einheitliche ule verlangen, durch
ſie die zu ſtarken ſozialen Gegenſätze auszugleichen, müſſe auch poſitiv die
Einheit des Volkes fördern ſo ſcheint uns eimn ſolcher Beweisgang doch manche
Mängel 3u bieten Einmal unterſtellt E . daß le Familien und le Gruppen
nicht imſtande ſeien, dieſes hohe Gut ſozialen Ausgleichs ſchaffen Die
Familie kann mit den ihr Gebote ſtehenden Erziehungsmitteln wohl le ſo
zialen Tugenden ſo weit pflegen, als verſtändigen Ausgleich
iſt Dann aber dürfte doch mehr als raglich ſein, Oh die ule wirklich
dieſen Ausgleich fertig bringt Das Problem liegt bie tiefer, als daß man

allein dadurch nachhaltig löſen könnte daß muan Kinder derſelben Schule
zuführt Benützt moa  — aber dieſes Argument als Vorwand für eme völlige
Auslöſchung der Standesunterſchiede, ſo müſſen wir erklären, daß uns le
Rechte der Individuen und der Stände, ſolange ſie in vernünftigen ranken
bleiben naturgegebene Größen ſind Die ſtaatliche Zwangsſchule lehnen
wir damit allerdings ab

Zugleich ſtellen wir ſo das echt auf daß jeder, der die Befähigung eLr⸗

bringt, Unterricht erteilen und, falls die nötigen Miittel dazu hat, auch
Schulen errichten kann. Unterrichtsfreiheit und das Recht, neben den
Staatsſchulen auch Privatſchulen errichten, folgen zwangsläufig Qus unſern
Überlegungen. Die preußiſche Verfaſſung b0O  — 0  Le 1850 bertrat Art
dieſen Standpunkt: „Unterricht 3u erteilen und Unterrichtsanſtalten 3u EL·

richten, jedem frei, der ſeine ttliche wiſſenſchaftliche und ni Be⸗

87
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fähigung den betreffenden Staatsbehörden nachgewieſen hat.“ Ausgeführt
iſt. allerdings dieſer von Weitherzigkeit zeugende Trunodſa nicht Nur wenn

Schulen klar den Anforderungen, 1e der Staat ſtellen muß, nicht ent⸗
ſprechen, kann der Staat eingreifen. Ob ſie das b0o  4 Staate verlangte Bildungs⸗
maß wirklich vermitteln, darüber kann der Staat ſich ſelbſtverſtändlich vergewiſ⸗
ſern. Endlich folgt Aus unſrer Abgrenzung auch noch das echt der Eltern,.
1e dazu in der Lage ſind ihren Kindern Uter Lv erteilen 3u 1aſſen.

Auch hier en wir alſo wieder eiln zartes und elaſtiſches Verhältnis, das aber
doch in ſeinen Grundſätzen klar un Ar umriſſen iſt Eine Löſung der
Frage Elternrecht und Staatsrecht wahrt peinlich die beiderſeitigen Belange
und rüg damit weſentlich zu einem geſunden achſen der einzelnen wie der
Familien und des Staates bei

Bedarf ſchon ſorgfältiger ülberteznng. le Rechte der Eltern und des
Staates gegeneinander abzugrenzen, ſo wird die Aufgabe noch bedeutend
ſchwieriger, wenn dieſen beiden Erziehungsgewalten eine dritte 1 le
ebenfalls uſprüche erhebt. Nach katholi  er Auffaſſung hat derſelbe Gott,
der den Eltern und dem Staat ihre Rechte gegeben, eine zweite vollkommene
Geſellſchaft gegründet, le —— leſe hat einen ganz Zweck ſie
ſoll leenſchen 8 ihrem übernatürlichen Ziele zur beſeligenden Anſchauung
Gottes Im Jenſeits hinführen Der Weg 3u dieſem Ziel iſt das religiös⸗
ſittliche Leben der enſchen Somit unterſteht nach Gottes Willen der Kirche
das geſamte Gebiet des Religiös⸗Sittlichen. Damit iſt der Kirche ein großes
ftück der Erziehungsaufgabe übertragen. Wer In der jetzigen Ordnung religiös⸗
ittlich erziehen wi  II, kann das ſich nuLl In Abhängigkeit von der Kirche

Da, wie Wiren nu  — auch Elternhaus und ule Rechte auf die Erziehung
haben ſo können leicht Streitpunkte entſtehen. Was le Familie angeht, ſo
ſind dieſe für le katholiſchen Eltern,. le ſich hier bor allem handelt,
nicht bon großer Bedeutung. Denn einmal die immer die Eltern⸗
rechte; dann aber le ſie In den Eltern ihre erſten gegebenen Vertreter, die
die Anfänge der religiös-ſittlichen Erziehung vermitteln. Sie verpflichtet die
Eltern und deren Stellvertreter ſtreng Im Gewiſſen, für eine religiös-ſittlicheErziehung nach katholiſchen Grundſätzen zu ſorgen (Can 1113 1335 2)Katholiſche Eltern nehmen dieſen Auftrag ihrer 11 mit dem ganzen Ernſte,
den eine ſchwere Gewiſſenspflicht mit ſich bringt. Die 11 iſt ihnen 10 die
Stellvertreterin Gottes auf Erden Sie werden immer mit allen ihnen zuGehbote ſtehenden itteln lles ablehnen und bekämpfen, WS ſie der Er⸗
füllung dieſer Pflicht hindern wollte Sie wiſſen zudem, daß ſie ihren Hindern
ni  chts Koſtbareres mitgeben können als eine ſolide katholiſche Erziehung.

Schwieriger geſtaltet ſich die Sachlage dem Staate gegenüber. Wir
wollen ſie zunächſt betrachten Uunter der Vorausſetzung eines Staates, In dem
nur katholiſche Einwohner ſich befinden und der auch ſeinerſeits bemüht iſt,le Rechte der 3u wahren.

Welche Rechte hat unter dieſen Verhältniſſen le Kirch e2
Sie laſſen ſi nach einer dreifachen Richtung hin kennzeichnen.Einmal hat die1 das Recht, Schulen aller Art grü den Das

olH ganz klar QAus ihrer Eigenſchaft als vollkommene Geſellſchaft Das
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Kirchenrecht, das bekanntlich die großen, allgemein gültigen Grundſätze enthält,
ſagt In Can 1375 ie Kirche hat das Recht, Schulen aller Art, nicht nur

Elementarſchulen, ondern auch mittlere und höhere Schulen gründen.“
Wollte alſo der Staat ein Schulmonopo einrichten, ſo verſtieße die
klaren Rechte der

Ferner hat die 11 das Recht, die geſamte religiös⸗ſittliche Er⸗
ziehung ſich unterſtellen. Das gilt natürlich in erſter Linie bvon der Er⸗
teilung des Religionsunterrichts. Sie kann und muß ſich ber⸗

langen, daß In allen Schularten erteilt wir Can. 1375 ſpricht das QuSs?

8 In jeder Elementarſchule iſt den Kindern eine Hrem  Q Alter ent⸗
ſprechende religiöſe Unterweiſung erteilen.

Die Jugend, le mittlere oder höhere Schulen beſucht ſoll ausgiebigeren
Religionsunterricht erhalten, und die Ortsbi

obſe en ſorgen, daß dies He⸗

durch beſonders ſeeleneifrige und wiſſenſchaftlich hervorragende Prieſter.“
Der Religionsunterricht, immer gegeben wird, kann ferner nunurl Im

Auftrag der 11＋ erteilt werden.0 Der katholi  en 11 iſt das Heilsgut anvertraut. Dieſes Ut den
enſchen übermitteln, hat ſie göttlichen Auftrag. Di enſchen ſind ver⸗

pflichtet, auf ihre Stimme 3u hören. Das beſagt Can
riſtus der Herr hat das Glaubensgut (depositum Hdei derV

anvertraut, damit ſie ſelber Unter ſtändigem Beiſtand des Heiligen Geiſtes die
geoffenbarte L  ehre heilig bewahre und treu auslege.

Die Kirche hat unabhängig von jeder Staatsgewalt das echt und
die allen Völkern die —5  ehre des Evangeliums verkünden, dieſe
aber ſind kraft göttlichen Geſetzes gehalten, die re gehörig lernen und

der wahren Gottes anzuſchließen.“
Aus ſich hat kein en Auftrag und Vollmacht, eine verbindliche

Lehrverkündigung vorzunehmen. Er muß von der Kirche dazu eigens beauf⸗
rag werden. er verlangt le Kirche für die Erteilung des Religions⸗
unterrichts 1e ka E  D 9 (missio canonica).

Can 1328 „Niemand iſt erlaubt, das Predigtamt auszuüben, wenn N  cht
von rechtmäßigen Oberen geſandt iſt, ſei durch eine beſonders erteilte Voll⸗
macht, ſei durch Übertragung eines Amtes, mit dem nach den heiligen
anones das Predigtamt verbunden iſt 6

Wenn hier bo  — Predigtamt die Rede iſt, ſo iſt dies nach der Stellung dee
Kanons als Einleitung zum te Im weiteſten Sinne des Wortes
verſtehen, ſo daß auch der Religionsunterricht darunter fällt le missio gibt
dem Lehrer erſt die rechte Autorität. le ſtellt hu hinein in den großen Rahmen
der Geſamtkirche, In deren Auftrag das ſchwierige und verantwortungsvolle
Amt ausübt. le hebt ihn weit über ſeine eigene Perſönlichkeit und Indivi⸗
dualität hinaus und umgibt ihn in beſonderer Weiſe mit dem Abglanz gött⸗
er Autorität, die ihm die Kirche verleiht.
leſe Grundſätze ſind ſo allgemein ausgeſprochen, daß und für ſich auch

der Religionsunterricht In der miteinbegriffen iſt ein die
1 hebt dieſen Punkt ſeiner beſondern Wichtigkeit noch eigens
hervor. Auch der In der Uule erteilte Religionsunterricht unterſteht der
e, und zwar In Schulen aller Art
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Can 1381, ie religiöſe Unterweiſung (und Erziehung, religiosa n-
Stibutio) der Jugend V Schulen jeder Art unterſteht der Autorität und Auf⸗
ſicht der irche.“

Wenn das der Fall iſt, ſo muß folgerichtig die ir auch le Befugnis
haben, die Religionslehrer und die Religionsbücher zu approbieren.

Can 1381, „Dieſelben die Ortsbiſchöfe) haben In gleicher elſe das
Recht, die Religionslehrer und die Religionsbücher zu approbieren.“ Dieſes
echt beſagt nicht bloß eine Einſpruchsbefugnis Lehrer und er die
die Kirche ablehnen muß, ſondern das echt der poſitiven Prüfung und Gut⸗
heißung

Damit unterſteht gemäß kirchlichem Rechte der geſamte Religionsunterricht
nach Inhalt und Form der Kirche

Es rag ſich nu noch, Wer nach kirchlichem Rechte mit der Erteilung
des Religionsunterrichts betrauen iſt und WMem das Aufſichtsrecht uſteht

Die erſten Beauftragten der Kirche ſind wie ſchon vermerkt, le Eltern
und deren Stellvertreter, die entweder ſelber die Anfangsgründe der religiös⸗
en Erziehung geben haben oder doch verpflichtet ſind, daß dies in
einwandfreier Weiſe durch andere 9e  le (Can 1113 1335 1372 U. 2

Dann iſt der Pfarrer In ſeiner Gemeinde, ſowohl für le Kinder
(Can 1329—1331) wie für die rwachſenen (Can Der Religionsunter⸗
richt, von dem In dieſen Beſtimmungen le Rede iſt, braucht ſich nicht In
Dder Ule erteilt zu werden.

Dazu kommen weitere, vo  — Biſchof ausgerüſtete Lehrperſon geiſtlichen
und weltlichen Standes (Can 1327, 2, 1333

Schließlich iſt ſelbſtverſtändlich und erſter Stelle der Biſchof ſelber
verpflichtet, das Wort Gottes 3u verkündigen (Can

Das Aufſichtsrecht ber den Religionsunterricht, mag nun In oder
außerhalb der Uule erteilt werden, ſich dem Biſchof Das iſt klar
geſagt In Can. 1382 1e Ortsbiſchöfe können ſelbſt oder durch andere auch alle
Schulen Dratorien, Erholungsheime, Patronate uſw In dem, WS le religiös⸗
ſittliche Erziehung betrifft, ſi V n.

Es handelt ſich h  ler ein Qus den kirchlichen Grundſätzen folgerichtig ſich EL⸗

gebendes Recht, auf das die Kirche wenn ſie 1e ihr von oft geſtellte Aufgabe
treu erfüllen will, nicht verzichten kann. Es iſt damit ebenſowenig eimn Miß
trauensvotum die Lehrperſonen, die den Religionsunterricht erteilen,
ausgeſprochen, wie das in einer ſtaatlichen Aufſicht ber andere Unterrichts
erx liegt

ber wie mit dem Aufſichtsre der Pfarrer 7.  ber den N der Schule
erteilten Religionsunterricht? In Lehrerkreiſen eſteht zum eil die Befürch
tung, möge, falls dem Pfarrer die Aufſicht ber den Religionsunterricht
zuſtehe, durch eine andere Ure  2. wieder die chriſtliche Ortsſchulaufſicht eimn⸗
geführt werden. Eine Befürchtung ſcheint uns unbegründet ſein.
elb kann der Biſchof den Pfarrer für den einzelnen Fall wie auch allgemein
damit betrauen, In ſeinem, des Biſchofs Namen den Religionsunterricht
viſitieren (Can 1382) Ob aber der Pfarrer kraft ſeines Amtes das Viſitations⸗
recht hat, iſt eine nicht ganz geklärte Frage. Jedenfalls ſcheint uns das Qus
den Beſtimmungen des allgemeinen Kirchenrechts nicht 7 folgen. Dieſes mahnt
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* den Pfarrer wohl, ber alles, was in religiös-ſittlicher Beziehung in der Ge⸗

meinde und namentlich in den Schulen g9e „ wachen leſe Wachſam⸗
keit ſchließt aber meines Erachtens nicht die Befugnis der Viſitation in
Can. 469 ſagt „Der Pfarrer ſoll ſorgfältig darüber wachen, daß in ſeiner Ge⸗
meinde nichts Glauben und Sitte gelehrt ird beſonders gilt das von
den öffentlichen un privaten Schulen.“

Während das Viſitationsrecht die Befugnis erteilt, In die betreffende ule
gehen, Prüfungen vorzunehmen, den Lehrer wenn einmal nöti

ſein ſollte, einzuſchreiten, beſagt die Überwachungspflicht nur, daß der
Pfarrer achthaben ſoll daß In der Ule nichts Glaubens— der S

itten⸗

I
widriges gelehrt werde. Das kann aber auch, ohne daß den Religions-
unterricht viſitiert. Kommen ihm Klagen 8 Ohren ſo ſoll ſie den Biſchof
berichten, der dann eine Viſitation veranlaſſen kann.

Das ſcheint uns, wie geſagt, die Auffaſſung des allgemeinen Kirchenrechts
zu ſein. Db dieſe Beſtimmungen ohne weiteres auf unſre deutſchen Verhält⸗
niſſe Anwendung finden können, ob nicht hier hiſtoriſch erworbene Rechte bi

el⸗

I.. EI eine andere Auffaſſung n machen, kann dieſer Stelle nicht ent⸗
ſchieden werden. Jedenfalls iſt le ache der Biſchöfe unter Berückſichtigung
aller Umſtände zu beſtimmen, In welcher Weiſe das VAufſichtsrecht
auszuüben iſt

Und wenn dem Pfarrer dieſes echt wirklich zuſtände, ſo iſt doch grund⸗
ſätzlich daran feſtzuhalten daß ein ſolches echt mit der alten Ortsſchulaufſicht
nichts zu tun hat Als Ortsſchulinſpektor Var der Pfarrer Staatsbeamter,
dem der Schulbetrieb unterſtand. Hat den Religionsunterricht zu
viſitieren, ſo kommt Vii Auftrag der ir die durch ihn ein ihr von ott
ſelber gegebenes Recht ausüben läßt

chon dieſe Rechte der IE auf den Religionsunterricht können zu einer
Reihe von Reibungsflächen mit der Staatsgewalt führen

uch der Lehrer Staatsbeamter iſt, ſo bleibt doch In der Erteilung
des Religionsunterrichts von der Kirche abhängig. Nun kann man ver⸗

ſtehen daß auch der Staat Intereſſe daran hat, daß der Religionsunterricht
In einer Weiſe erteilt wird, bei der auch ſeine eigenen Belange berückſichtigt
werden. Die Kirche wird immer gern bereit ſein, bei ſolchen Dingen, in denen
gemeinſame Intereſſen berührt werden, mit dem Staat emn gütliches Überein—
kommen treffen. Sie muß allerdings dabei darauf beſtehen, daß der Staat ihr
eigenſtes Gebiet nicht antaſtet. Sie kann ber die Prüfung der Religions⸗-
lehrer, die 10 auch angeſtellt werden, mit dem Staate Vereinbarungen
treffen. Ob aber der Religionslehrer iſt, die missio canoniea 3 bekommen
oder behalten, iſt eine ausſchließlich kirchliche Angelegenheit.

Nun der 11 2  ber die Ule noch ein dritter Kreis bvon Rechten
3 Sie verlangt zunächſt, „daß die Gläubigen von Jugend auf ſo erzogen
werden, daß ihnen nicht nUuL nichts vermittelt wir  d, wS der katholiſchen Reli⸗
gion und der Si  Eel widerſpricht, ſondern daß die religiöſe und 1  e
Erziehung den erſten Platz einnimmt“ (Can 1372,

Darum muß ſie au Schulen le dieſen Forderungen nicht entſprechen, ab.
lehnen (Can. Sie muß Lehrer, die den Glauben oder die gute
Sitte verſtoßen, wirkſam Einſpruch erheben, ſie muß die Entfernung von Lehr⸗

V.
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büchern, die mit den katholi  en Grundſätzen nicht vereinbar ſind durchſetzen
können (Can 1381,

Alle dieſe Dinge laſſen ſich verhältnismäßig einfach regeln, wenn die
Kirche mit einem katholi  en Staate tun hat Wie die zeigt,
können allerdings auch ier noch große Meinungsverſchiedenheiten vorkommen.

Schwierig aber wird die ache gunz beſonders Im EL Staate. ler
tritt neben die katholiſche1eine Reihe von andern Religionsgemein⸗
chaften die ihre uſprüche In gleicher oder doch Uhnlicher Weiſe geltend
machen wie die katholiſche Kirche Dadurch entſteht für den Staat eine nicht
geringe Schwierigkeit. Wie ſoll ſich dieſen Religionsgemeinſchaften egen⸗
3  ber verhalten ꝰ Es handelt ſich hier nicht die ſchwierige Frage, WS ein
katholi  er Staat zu tun hat, wenn andere Religionsgemeinſchaften anfangen,
in ihm Fuß faſſen Wir fragen òun nur, 1wS der Staat zu tun hat unter
der Vorausſetzung, daß mehrere Religionsgemeinſchaften in ſeinem
ſich befinden. Wir ſtellen dieſe Frage hier wieder nicht allgemein, ſondern
nur In Bezug auf die ule Einen Weg, Aus dieſen Schwierigkeiten heraus⸗
zukommen, hat Olland erfolgreich betreten. Der Staat, der paritätiſch iſt,
errichtet bvon ſich QAus allgemeine Staatsſchulen, die allen indern aller Be⸗
kenntniſſe und Weltanſchauungen offen ſtehen (Gemeinſchaftsſchulen würden
wir ſagen). Daneben überläßt aber den Weltanſchauungsverbänden und
andern beſonders qualifizierten Gruppen das Recht, Schulen errichten. leſe
müſſen gewiſſe, b0  — Staat aufgeſtellte Schulziele erreichen, müſſen, WwS Ge⸗
bäude Mindeſtſtundenzahl, Ferien und ähnliches anbetrifft, den Staats⸗—
vorſchriften entſprechen, können ſi aber Ion noch in genügendem Ausmaß
ſelber geſtalten. le erhalten dieſelben Zuſchüſſe die den öffentlichen Schulen
zuſtehen. Eine Löſung wahrt einmal die dem Staate zukommenden
Rechte auf die ule Sie zieht auch den Staat in einer Weiſe heran, die
ſeiner eigentlichen Aufgabe entſpricht. Die holländiſche Löſung ſtellt ſich auf
den Boden einer vernünftig aufgefaßten Gewiſſensfreiheit ſie wahrt das Eltern⸗
und Kirchenrecht und iſt damit In vieler Hinſicht ſo ideal, wie be den heu
igen Verhältniſſen eines konfeſſionell gemiſchten Staates möglich iſt Die ah⸗
ſolute Staatshoheit ½  ber die ule iſt allerdings In Holland überwunden.

Nur auf einem ähnlichen Wege glauben wir, daß wir in Deutſchland 3
einer Löſung kommen werden, die zum Frieden 2 Die Reichsverfaſſung
ſtellt In dieſer Hinſicht große Grundſätze auf, le, folgerichtig 5 nde gedacht,
3u einem Ergebnis führen würden, wie le holländiſche Regelung darſtellt.
Die Reichsverfaſſung betont zunächſt den rundſa der V ſſe Fr eit.
Artikel 135 ſagt 35  Ile Bewohner des Reiches genießen volle Glaubens— und
Gewiſſensfreiheit.“ Dann ſagt ſie In Artikel 137 „Es eſteht ein Staats⸗—
Ir ch 7⁰

e. Damit verbindet ſie die ſtarke Betonung des V V. In Ar⸗
tikel 120 leſe Grundſätze müßten nun, ſo ſollte man meinen, auch In der
Schulfrage angewandt werden. Dann önnten auch wir Katholiken hoffen
daß un  XX Im modernen Staat unſer echt wür  4  de.

Wenn wir uns auf den Standpunkt Der Gewiſſensfreiheit ſtellen, ſo el
das natürlich nicht, daß der einzelne en ohne weitere Prüfung ſich irgend
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eine Religion wählen kann, el auch nicht, daß wir alle Religionen ur  33
gleich gut halten uns iſt die katholiſche Kirche nach wie bor die einzig wahre

und wir ſind der Meinung, daß alle enſchen objektiv verpflichtet
ſind dieſer wahren V anzuſchließen (ygl. dazu den Syllabus Pius
II. Denz. 1715 1716 — 1777

Wohl aber meinen wir, daß man einen enſchen der ſich auf ſolide Gründe
hin eine religiöſe Überzeugung gebildet hat, nicht zwingen kann, dieſe auf—
zugeben oder ſie zu handeln. Es iſt von unſrem Standpunkt aus tief
bedauerlich, daß le große Spaltung In unſrem Vaterland uns In ſo bie  Le
Lager teilt ott hat dies zugelaſſen; wir haben die mit allen ver⸗
nünftigen itteln dafür 8 ſorgen, daß wieder ein Hirt und eine Herde werde.
2  N können das tun durch unſer Gebet, unſer Beiſpiel, unſre Literatur uſw
ber der Zwang gehört nicht zu dieſen itteln. Wie Wir einen proteſtanti—
ſchen Vater nicht zwingen, ſein ind in die katholiſche Schule ſchicken ſo
dürfen wir auch einen überzeugten Sozialiſten nicht wingen, ſein ind
anders erziehen laſſen als mit ſeiner Überzeugung glaubt vereinbaren

können. 1＋ können ihm die Verderblichkeit der weltlichen Schule und
der religionsloſen Erziehung klarmachen, wir können, wie der hl Thomas
von Aquin von den Ungläubigen ſagt, mahnen und überzeugen en aber
wir können ihn nicht wingen. PFune inducendus St Ad dem IO aCtione,
8ed persuasione (8 2. 2, 10, 12) Auch das Kirchenrecht ſpricht
dieſen runoſa Qus Can 1351 ſagt Zur Annahme des katholi  en Glau⸗—
bens ſoll niemand gezwungen werden.“

Zwingt aber der Staat die Eltern, ihre Hinder in eine Schule ſchicken
1e ſie 9bo  — Standpunkt ihres Gewiſſens ablehnen müſſen, ſo bringt ſie In
ſchweren innernon Alle Eltern, le eine Überzeugung In den Fragen
des religiös-ſittlichen Lebens oder der Welt als he koſtbarſtes Gut anſehen,
werden als einen ingri In hr innerſtes Heiligtum betrachten, wenn die
Staatsgewalt verſucht, ihr Elternrecht malern

Wenn wir uns In dieſem Sinn auf den Boden der Gewiſſensfreiheit ſtellen,
ſo iſt damit natürlich nicht geſagt, daß wir uns mit der Gemeinſchaftsſchule
oder der weltlichen Ule innerlich abgefunden hätten. Wie jeder folge—
richtige Sozialiſt immer die Bekenntnisſchule ablehnen wird, wie alles
tun wird, ſeine Ule auszudehnen, wie die Bekenntnisſchule nur duldet,
ſo en auch wir die ulaſſung der weltlichen Ule In der jetzigen Lage als
das kleinere Ubel das wir ſo lange werden ertragen müſſen als nicht
gelingt, mit den itteln der Überzeugung eine einheitliche Weltanſchauung
N unſrem Vaterland ſchaffen

Wenn alſo der Staat dieſe Grundſätze aufſtellt, ſo haben wir einen Boden,

1
on dem aus wir das Problem prakti löſen können. Er darf allerdings
nicht ſo machen, daß erträgliche Vorderſätze zugibt, ſich aber dann eu
die Folgerungen ziehen. Das würe

—*⁴ ein bedauerlicher Mangel Folge—
richtigkeit und müßte natürlich den ſchlimmſten Verwicklungen führen

Folgerungen müſſen nuu  — Qus den genannten Vorderſätzen gezoöogen
werden d Einmal iſt bei der jetzigen Lage in unſrem Vaterland ganz
möglich, das ed des eu  en Lehrervereins, die nationale Einheitsſchule
zu verwirklichen. ine wird allüberall auf den Widerſtand des Eltern⸗—
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gewiſſens ſtoßen Wir Katholiken müſſen wie oben chon geſagt, eine ule
fordern, le bo  — Geiſte des Katholizismus iſt Für uns iſt die Auf
faſſung unmöglich, daß der Schulbetrieb ſich religionslos ſein kann,. daß
man aber In einem Anbau der Ule Religionsunterricht erteilt (Gemein⸗
ſchaftsſchule) Die Religion ſpielt für uns In der Erziehung eine beherrſchende
Rolle, daß wir alles daran en müſſen, die von manchen immer noch mehr
erweiterte Kluft zwiſchen Religion und Leben 8 überbrücken. Die katholi  en
Kinder gehören grundſätzlich In eine katholiſcheule Das Kirchenrecht mahnt
die Eltern ausdrücklich In Can 1374 „Katholiſche Kinder en nichtkatholiſche,
neutrale oder gemiſchte Schulen die nämlich auch Nichtkatholiken offen ſtehen
ni  cht eſuchen Es iſt einzig ache des Ortsbi  OfS nach aßgabe der In
ſtruktionen des Apoſtoliſchen Stuhles 8 beſtimmen, unter welchen Umſtänden
und unter Anwendung welcher Vorſichtsmaßregeln zur Verhütung des Ab⸗
falls geduldet werden kann, daß Schulen beſucht werden.“ Es han⸗
delt ſich alſo für Katholiken immer Ausnahmefälle, deren ulaſſung dem
Biſchof uſteht Die Kirche tut dies nicht ſo ſehr QAus der Furcht ihre Kinder
3u verlieren und dadurch Anſehen einzubüßen, ſondern ſie tut weil ſie
ſich innerlich vor btt wer verpflichtet weiß, für das Seelenheil der ihr An⸗
bertrauten nach Kräften zu ſorgen und alles von ihnen fernzuhalten, WS das
koſtbarſte Gut, das ſie dem len  en zu geben hat, den katholi  en Glauben,
gefährden könnte.

Dieſen rundſa haben le eu  en Katholiken auch durch das glänzende
Ergebnis der Unterſchriftenſammlung für die Bekenntnisſchule In einer ſo
eindrucksvollen Orm ausgeſprochen, daß kein Zweifel mehr darüber beſtehen
kann, daß Im deutſchen katholiſchen Volke dieſe Auffaſſung feſt verankert iſt
Ganz ähnlich verlangen le gläubigen Proteſtanten für ihre Hinder le Eban⸗
geliſche Bekenntnisſchule.

Nun genügt aber keineswegs, daß die Bekenntnisſchule dem Namen
nach uns bewilligt wird 1e der Sozialiſt verlangen wird, daß ſeine Ule ＋.

gunz In ſeinem (ſozialiſtiſchen) Geiſte aufgebaut wird, ebenſo müſſen wir darauf
beſtehen, daß auch unſre katholiſche Schule ihrem innern Geiſte nach wirklich
katholiſch iſt er müſſen wir verlangen, daß katholi  en Schulen nur

überzeugungstreue katholiſche Lehrer angeſtellt werden. Eltern und 11
müſſen wirkſam durchſetzen können, daß man ihren indern nicht Lehrperſonen
gibt, die In religiöſer oder ſittlicher Beziehung 7 ernſten Bedenken Anlaß
geben. Die En  eidung Ob einm Lehrer, Was den katholiſchen Standpunkt
betrifft, eine katholiſche Uule gehört, kann unmöglich der Staatsgewalt
allein zuſtehen. An dieſem Punkte kann der Staat zeigen, Ob ihm mit ſeinen
großen Grundſätzenn iſt. Er kann überzeugt ſe

m, daß nunr dann einer
erträglichen Regelung der Schulfrage kommt, Wwenn peinlich vermeidet,
Lehrer, die katholiſche Eltern ablehnen müſſen, katholi  en Schulen
zuſtellen oder weiter 3u behalten. Es kann nicht deutlich auf dieſe wunde
Stelle hingewieſen werden. Auch In proteſtantiſchen Kreiſen haben orkomm⸗
ni der letzten Zeit die Eltern aufmerkſam gemacht. Auch hier I1 die Auf⸗
aſſung zutage, daß muan lieber auf die Staats  Ule die man doch bisher 4  ber
alles ſchätzte verzichten will, als daß man durch ungeeignete Lehrer die Kinder
gefährden läßt.
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Tüchtige katholiſche Lehrer aber werden wir nur dann erhalten, wenn zum

wenigſten le Fachausbildung konfeſſionell geſtaltet iſt Wir Katholiken wiſſen
zu gut, was von einem treu katholi  en Lehrerſtand abhängt. Wir ſind gern
bereit, für die Ausbildung unſrer Lehrer alles tun, wWwS in unſern Kräften
ſteht ber wir müſſen die Gewißheit haben daß dieſe Lehrer Im Geiſte des
Katholizismus arbeiten, daß ſie auch durch das eiſpie eines katholi  en
Lebens den Kindern voranleuchten.

Auch Wwas die Lehrbücher angeht, können wir ni  cht nul leeL. die unſre
Auffaſſung verletzen, nicht dulden, wir müſſen auch verlangen, daß wenigſtens
für le ſogenannten Geſinnungsfächer auch le großen Erziehungsſchätze des
Katholizismus berwertet werden.

Der Religionsunterricht kann in katholi  en Schulen wie überhaupt In
allen Schulen, die ihn noch beibehalten, nur Uunter Leitung und Aufſicht der
VD erteilt werden.

Die hier entwickelten Grundſätze müſſen ur alle Volksſchulen gelten. Sie
dürfen ni  cht durch die Beſtimmungen ſchultechniſcher oder pädagogiſcher Art
wieder umgeſtoßen oder eingeſchränkt werden. Wo eine genügende Zahl kq⸗
tholiſcher Kinder vorhanden iſt, muß auch auf Antrag der Eltern eine atho⸗

Schule errichtet werden können, auch wenn ES nur eine Ule mit einer
Lehrkraft wäre.  2 Wo das nicht angeht, muß für die konfeſſionellen Minder⸗
heiten auch In weltanſchaulicher Hinſicht ſo gut geſorgt ſein, daß ſie wenigſtens
keinen Schaden leiden.

Grundſüätzlich muß endlich die Möglichkeit offen bleiben, auch katholiſche
Privatſchulen gründen. Der Staat müßte auch dieſe In hinreichendem Maß
unterſtützen.

Wird möglich ſein, eimn Reichsſchulgeſetz chaffen das dieſe Grundſätze
Im weſentlichen wahrt ꝰ NV glauben le Frage mit Ja beantworten können.
Es ſcheint, daß man auch Im nichtkatholiſchen Lager für die ler vorgeſchlagene
Löſung mehr Verſtändnis gewinnt. Es muß allerdings Im Denken vieler
eu  en noch eine bedeutende Wandlung bvor ſich gehen, ES muß mit der
richtig verſtandenen Gewiſſensfreiheit un mit dem Elternrecht Ernſt gemacht
werden. Wenn man allerſeits redlich Mühe gibt ird ⅝man eL einen
Weg zum Ziele finden Die deutſchen Katholiken wollen nichts anderes als
die Freiheit ihrer religiöſen Überzeugung. Sie taſten die Rechte Anders⸗
denkender ni  cht ſie müſſen aber auch verlangen, daß man ihnen gerecht
werden erſucht Man darf überzeugt ſein, daß ſich für ſie nicht ein
hartnäckiges Feſtbeißen auf einen einmal feſtgelegten Standpunkt handelt,
ſondern eine gunz ernſte Gewiſſensſache. Und bor dem Gewiſſen der
enſchen muß auch der Staat heilige Tfrur haben, will ni  cht zum
eigenen Totengräber werden. Man muß ferner wiſſen, daß die eu  en
Katholiken nicht gewillt ſind, ihren Standpunkt preiszugeben; denn dann
würden ſie ſich ſelber aufgeben. le wollen wahrlich nicht den amp ſondern
den Frieden. Der Weg zum Schulfrieden liegt klar und offen bor uns, iſt
kein anderer als der Weg der Gerechtigkeit und des gegenſeitigen Vertrauens.

Oſe V  er


